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Gründe; sie wurde für ihr gleichstellungspolitisches Engagement 
nicht geehrt, sondern leider im Ergebnis politisch abgestraft. 

Was könnte der djb als Verband tun, um die Paritédiskussion zu 
unterstützen?
Der djb beginnt sein Engagement meist mit einem Grundsatz-
referat auf der Jahrestagung, hier etwa mit dem Titel „Wie 
schaffen wir paritätische Teilhabe von Frauen?“. Anschließend 
wird eine Fachkommission eingerichtet, die Gesetzesinitiativen 
begleitet und möglicherweise selbst einen Gesetzentwurf für die 
Änderung des Wahlrechts erarbeiten könnte. 

Natürlich liegt es näher, dass die Oppositionsfraktionen Bünd-
nis 90/Die Grünen und DIE LINKE im Bundestag Initiativvor-
schläge einbringen. Oder aber die Länder ergreifen die Initiative 
über den Bundesrat. Der Bundesrat könnte einen Entschließungs-
antrag fassen, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, 
das Wahlgesetz für die Bundestagswahlen so zu ändern, dass 
Parität gewahrt wird. In den Ländern können natürlich auch die 
Landtage im Hinblick auf das Landeswahlrecht initiativ werden.

Hätten Sie Lust in einer solchen Fachkommission Parité mitzu-
wirken? 
Ich würde mitwirken, wenn es nicht anders ginge. Dafür ist mir 
das Thema zu wichtig! Aber es gibt so viele qualifizierte Frauen 
im djb, da muss ich nicht unbedingt dabei sein. Ich möchte ge-
rade die jungen Frauen dazu ermutigen! Ich halte das Thema für 
existentiell notwendig! Denn es wird sich nichts ändern, wenn 
Frauen nicht ebenso stark in den Führungspositionen und in den 
Entscheidungsgremien vertreten sind wie Männer. Schließlich 
ist es ein Unterschied, ob dort 20 Prozent Frauen sitzen oder 50 
Prozent oder gar 52 Prozent – allerdings gäbe es dann bestimmt 
gleich einen Männerbeauftragten... .

Es gibt keinen Grund, das eine Geschlecht ständig zurückzu-
stellen. Das kann und darf keine Gesellschaft wollen!

Liebe Frau Peschel-Gutzeit, ich danke Ihnen für das Gespräch!

Die Gleichberechtigung kommt in vielen Bereichen 
voran. Es besteht aber noch Handlungsbedarf.  Wenn 
es z. B. um weibliche Führungskräfte in Spitzen-
positionen der Wirtschaft geht, ist Deutschland in-
ternational weiterhin ein Schlusslicht. Freiwillige 
Selbstverpflichtungen haben daran jahrelang nichts 
geändert. Ohne gesetzliche Quote geht es nicht. Sie 
erfüllt nicht nur den Auftrag des Grundgesetzes zur 
„tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern“, sie ist auch aktive Wirt-
schaftsförderung. Noch nie waren so viele Frauen so 
gut ausgebildet wie heute. Ihr Potenzial ungenutzt zu 
lassen, wäre ein gravierender wirtschaftlicher Nach-

teil. Die Quote für Aufsichtsräte wird Strukturen 
aufbrechen und die Unternehmenskultur verändern. 
Mehr Frauen in Führungspositionen werden an-
dere Frauen nachziehen. Es wird mehr Frauen auf 
allen Hierarchieebenen geben. Wir wollen mit der 
Frauenquote schon bald die Frauenquote überflüssig 
machen.
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